Muster – Trinkgeld/Aufteilungsschlüssel
Stand: 01/2026
Information gemäß § 2j Abs 1 AVRAG (BGBl 77/2025) an Arbeitnehmer:innen, die von einem Trinkgeld-Verteilsystem erfasst sind, soweit das Trinkgeld-Verteilsystem (Aufteilungsschlüssel) dem/der Arbeitgeber/in bekannt ist:



Arbeitgeber/in:



Arbeitnehmer:




Oben genannter Arbeitgeber informiert, dass der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin an Trinkgeldern im Sinne des § 1 der Festsetzung von Trinkgeldpauschalen im Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe mit Wirksamkeitsbeginn 01.01.2026, nach einem festgelegten Aufteilungsschlüssel beteiligt ist.

Der dem Arbeitgeber zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannte Aufteilungsschlüssel unter den betroffenen Arbeitnehmer:innen lautet wie folgt: 








Ort, Datum:





Unterschrift Arbeitnehmer:in
